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TEIL 1 Städtebaulicher Teil

1. Planunqsqeqenstand

1.1 Planungsanlass und Erforderlichkeit der Planung

Die Stadt Bad Doberan gehört zum Landkreis Rostock und der Planungsregion 
Mittleres Mecklenburg/ Rostock. Sie befindet sich im nordwestlichen Teil des 
Landkreises und nimmt als Mittelzentrum die Versorgungsaufgaben für ihren 
Mittelbereich war.

Die Stadt Bad Doberan als Heilbad mit seinen Ortsteilen Althof, Vorder 
Bollhagen und dem Seeheilbad Heiligendamm hat 12.491 Einwohner (Stand 
31. Dezember 2018; Quelle: Statistisches Amt M-V, Bevölkerungstand der 
Kreise, Ämter und Gemeinden 2018).

Einen besonders hohen Stellenwert nehmen die Bereiche Kur- und 
Erholungswesen und der Tourismus ein. Hierbei kommt dem Doberaner 
Münster mit seiner überregionalen Bedeutung und den historischen 
Stadtstrukturen eine besondere Bedeutung zu. Der Ort Heiligendamm ist als 
ältestes deutsches Seebad bekannt. Das Gebiet zeichnet sich als traditionelles 
Tourismusgebiet aus.

Zur Stärkung des Tourismus hat die Stadt Bad Doberan die Voraussetzungen 
zur Errichtung einer Sommerrodelbahn geschaffen, die 2013 eröffnet wurde 
und wesentlich zur Stärkung der Tourismusfunktion der Stadt beiträgt. Das 
langfristige Planungskonzept der Stadt Bad Doberan besteht in der weiteren 
Stärkung der Tourismusfunktion. Hierzu gehört die langfristige Sicherung und 
Entwicklung des Standortes der Traditionsrennbahn. Des Weiteren ist eine 
Ergänzung der Sommerrodelbahn um weitere Freizeitaktivitäten wie z.B. die 
Seilbahn vorgesehen. Ebenso ist beabsichtigt, die Idee des Heilwaldes in Bad 
Doberan weiter zu verfolgen.

Für die Stadt Bad Doberan war es wichtig mit dem Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplanes Nr. 34 (wurde im Ergebnis des Stellungnahmeverfahrens in 
B-Plan Nr. 42 umbenannt) zunächst die Nutzung und den Betrieb der 
Traditionsrennbahn zu sichern. Die Traditionsrennbahn mit ihrem 
internationalen Betrieb ist ein touristisches Alleinstellungsmerkmal der Stadt 
Bad Doberan. Die Stadt Bad Doberan möchte den Standort und den Betrieb der 
Traditionsrennbahn langfristig sichern. Es handelt sich hier um die älteste 
Galopprennbahn auf dem europäischen Festland. Die vorhandenen Nutzungen 
und die untergeordneten baulichen Anlagen sind historisch gewachsen. Zur 
nachhaltigen Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des 
Standortes wird dieser Bebauungsplan aufgestellt. Die Unterbringung der 
Pferde erfolgt während der Renntage auf dem Gut Vorder Bollhagen.

Vorrangiges Ziel der Stadt Bad Doberan ist es, den vorhandenen Standort 
attraktiver zu gestalten, eine bessere Auslastung zu erzielen und insgesamt die 
touristische Infrastruktur und das Freizeitangebot innerhalb des 
Tourismusschwerpunktraumes zu stärken.
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Es bestand u.a. das Ziel, den Baumwipfelpfad im „Großen Wohld" zu etablieren. 
Ziel war unter Berücksichtigung der Abstimmung mit der Landesforst und dem 
Forstamt Bad Doberan sowie den potentiellen Betreibern des 
Baumwipfelpfades einen weiteren Anziehungspunkt für den touristischen 
Bereich zu schaffen und die Erlebbarkeit der Landschaft um Bad Doberan mit 
der Kühlung und den Sichtbeziehungen zur Ostsee zu schaffen. Mittlerweile 
wird dieses Ziel nicht weiterverfolgt.
Hinsichtlich der Traditionsrennbahn werden die Zielsetzungen weiter präzisiert. 
Mittlerweile etablieren sich die Bernsteinreiter auf der Fläche der 
Traditionsrennbahn. Die Zielsetzungen für die Entwicklung der 
Traditionsrennbahn haben sich noch nicht verfestigt, so dass die weitere 
Vorbereitung hier zurückgestellt wird.
Auf einem Teil der Flächen der Stellplatzanlage der Traditionspferderennbahn 
besteht nun die Absicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 einen 
Wohnmobilhafen zu errichten. Die Ostsee Wohnpark GmbH & Co.KG als 
hundertprozentige Tochter der Stadt Bad Doberan hat den Antrag an die Stadt 
Bad Doberan gestellt, einen Wohnmobilhafen mit 50 bis 80 Aufstellplätzen 
vorzubereiten. Diesem entspricht die Stadt Bad Doberan und bereitet auf einer 
westlichen Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 42 den Teil 1 des 
Bebauungsplanes vor.

1.2 Ziele und Zwecke der Planung

Die Stadtvertretung der Stadt Bad Doberan hat in ihrer Sitzung am 24.09.2018 
den Beschluss zur Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34 
(wurde im Ergebnis des Stellungnahmeverfahrens in B-Plan Nr. 42 umbenannt) 
„Pferderennbahn, Baumwipfelpfad“ (erneut) gefasst. Die Zielsetzungen des 
Bebauungsplanes bestanden darin, innerhalb der Bereiche für die Rennbahn 
planungsrechtliche Voraussetzungen für die Nutzung der 
Traditionspferderennbahn und für Veranstaltungen zu schaffen. Im Bereich 
jenseits der Pferderennbahn auf der nordöstlichen Seite der Landesstraße war 
im Bereich des „Großen Wohld“ die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für einen Baumwipfelpfad vorgesehen. Die Planungsziele für 
die Entwicklung des Baumwipfelpfades wurden mittlerweile vollständig 
zurückgestellt. Die Planungsziele für die Traditionspferderennbahn sind derzeit 
noch in Präzisierung und nicht verfestigt. Deshalb wird der Bebauungsplan Nr. 
42 - Teil 1 für den Bereich des Wohnmobilhafens aufgestellt. Grundlage ist der 
Antrag der Ostsee Wohnpark GmbH & Co.KG, als hundertprozentige Tochter 
der Stadt.

Für den Bereich des Wohnmobilhafens sind folgende Ziele vorgesehen:
Die Nutzung anteiliger Parkflächen der Galopprennbahn ist vorgesehen. 
Wenigstens 50 Stellplätze für Wohnmobile und Wohnanhänger bis zu 3,5 
Tonnen sollen realisiert werden; in einem 2. Bauabschnitt sollen weitere 
Stellplätze vorbereitet werden. Von den Stellplätzen sind 5 für Wohnmobile bis
7,5 Tonnen vorgesehen. Zielsetzung ist die planungsrechtliche Vorbereitung 
eines Wohnmobilhafens, da hier mehr als 3 Tage die Stellplatznutzung gestattet 
ist. Vorgesehen ist die Errichtung eines Sanitärhauses (Toiletten, Dusche, 
Gemeinschaftsküche, Technikraum) mit zusätzlichen Toiletten für öffentliche 
Veranstaltungen. Entsprechend dem heutigen Betrieb ist ein automatisiertes 
Buchungssystem mit Kartenzahlungssystem (keine Barzahlung) vorgesehen. 
Für die Kontrolle für unbefugtes Nutzen ist eine Zufahrtschrankenanlage 
vorgesehen. Die Umzäunung des Stellplatzbereiches ist unabdingbar. Die 
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Betreibung der Anlage ist durch die Ostsee Wohnpark vorgesehen. Die 
Bearbeitung der Planungsziele für den übrigen Teil des Bebauungsplanes Nr. 
42 werden zum jetzigen Zeitpunkt zurückgestellt. Sie werden bei der 
Bearbeitung des Bebauungsplanes Nr. 42 - Teil 2 bearbeitet und beachtet.

1.3 Planverfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird im zweistufigen Regelverfahren 
nach den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt. Aus Sicht der Stadt 
Bad Doberan ist eine Entwicklung des Bebauungsplanes unter 
Berücksichtigung der Zielsetzungen des Aufstellungsbeschlusses vom 
24.09.2018 gegeben. Die Grundzüge der baulichen und landschaftlichen 
Entwicklung für die Stadt Bad Doberan im Bereich der Pferderennbahn nebst 
Stellplätzen werden weiterhin beachtet und eingehalten. Redaktionelle 
Anpassungen des Flächennutzungsplanes können aus Sicht der Stadt Bad 
Doberan in zukünftigen Verfahren erfolgen. Der Wohnmobilhafen ist auf der 
Fläche des Parkplatzes vorgesehen. Eine Anpassung des 
Flächennutzungsplanes ist erforderlich. Da es sich jedoch mehr um Stellplätze 
handelt, ist im Grunde eine Entwicklung als aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt anzusehen.

Die Stadt Bad Doberan hatte zunächst den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. 34 (wurde im Ergebnis des Stellungnahmeverfahrens in B- 
Plan Nr. 42 umbenannt) auf ihrer Sitzung am 28. Januar 2013 gefasst. Für das 
Plangebiet wurden die Flächen der Traditionspferderennbahn betrachtet. Der 
Geltungsbereich ist aus der untenstehenden Übersicht zu entnehmen.
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Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 (gemäß Aufstellungsbeschluss vom 
28. Januar 2013)

Folgende Planungsziele wurden angestrebt:
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
infrastrukturellen Anlagen, die dem Betrieb der Traditionsrennbahn dienen, 
wie z.B. Tribüne, Eingangsgebäude und weitere Entwicklung von 
Freizeitaktivitäten, wie

- Bauernrennen,
- Poloveranstaltungen,
- diverse Reitveranstaltungen,
- auch Veranstaltungen des Hundevereins über den bisherigen 
Rennbahnbetrieb hinaus,
Prüfung der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines Gestüts in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Traditionsrennbahn,

- Verbesserung der Parkplatzsituation,
Stärkung und Attraktivierung des bereits vorhandenen Standortes 
"Traditionsrennbahn" und damit Stärkung der touristischen Infrastruktur 
sowie des Freizeitangebotes,
bessere Auslastung des vorhandenen Standortes, auch über die 
Hauptsaison hinaus,
Einbindung in den Landschaftsraum,
Erhalt von Großgrünstrukturen,
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Mit dem Vorentwurf des Beteiligungsverfahrens ist die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und TÖB und der Öffentlichkeit erfolgt.
Die Beteiligung der Behörden und TÖB ist durch das Stellungnahmeverfahren 
mit Abforderung der Stellungnahme am 21.10.2015 erfolgt. Die Stellungnahmen 
der Behörden und TÖB sind eingegangen und wurden ausgewertet. Im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Anregungen und 
Stellungnahmen vorgetragen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung fand in der Zeit vom 
9. November 2015 bis 11. Dezember 2015 statt.
Die Stadt Bad Doberan hat sich mit den eingehenden Anregungen und 
Stellungnahmen beschäftigt und ihre Planziele präzisiert.
Von der ursprünglichen Absicht ein Gestüt zur Unterbringung von Pferden 
während der Reitveranstaltungen zu entwickeln wurde Abstand genommen. 
Ebenso wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung von Bad Doberan und 
Heiligendamm davon Abstand genommen, Beherbergungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Der Bereich zwischen Bad Doberan und Heiligendamm ist somit 
ausschließlich für die Stärkung der touristischen Infrastruktur und für ein 
Freizeit- und Erholungsangebot unter Berücksichtigung der historischen 
Wurzeln vorgesehen.
Unter Berücksichtigung der veränderten Zielsetzungen zur Errichtung des 
Baumwipfelpfades hatte die Stadt Bad Doberan den Aufstellungsbeschluss am 
24.09.2018 (erneut) gefasst. Mittlerweile werden diese Zielsetzungen nicht 
weiterverfolgt.
Mit den veränderten Zielsetzungen wurde das Beteiligungsverfahren 
durchgeführt. Mit den (erneuten) Vorentwürfen und den Darlegungen zu 
Zielsetzungen wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durch Anschreiben und Versendung von Beteiligungsunterlagen am 27.03.2020 
beteiligt sowie die Öffentlichkeit am Aufstellungsverfahren durch eine 
Informationsveranstaltung am 10. September 2020 beteiligt. Zusätzlich war 
Gelegenheit, die Unterlagen auf der Internetplattform der Stadt Bad Doberan 
einzusehen. Die Stadt Bad Doberan hat die Auswertung der „erneuten“ 
frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB durchgeführt. Die eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen 
wurden behandelt. Auf der Grundlage der Bewertung eingegangener 
Anregungen und Stellungnahmen und der veränderten bzw. präzisierten 
Konzeptideen ist die Erarbeitung der Entwürfe erfolgt und wird das weitere 
Planverfahren durchgeführt. Die Grundzüge der Planungsabsicht wurden durch 
die Erkenntnisse aus dem Beteiligungsverfahren nicht verändert.
Im Zusammenhang mit der Bezeichnung des Bebauungsplanes hat sich die 
Stadt Bad Doberan dem Wunsch des Landkreises Rostock angeschlossen. Der 
Landkreis Rostock, Amt für Kreisentwicklung, hatte in seiner Stellungnahme am 
26.05.2020 um Änderung der Bezeichnung gebeten.
In Bezug auf die Nummerierung der Bauleitplanung hat sich die Stadt Bad 
Doberan der Auffassung des Landkreises Rostock angeschlossen. Das 
Beteiligungsverfahren wird für den B-Plan Nr. 42 fortgeführt. Der 
Bebauungsplan wurde als Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt 
Bad Doberan „Pferderennbahn und Baumwipfelpfad“ (ehemals unter dem Titel 
Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Bad Doberan „Pferderennbahn, 
Baumwipfelpfad“) fortgeführt.
Mit dem Bauleitplan wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 14. Januar 2021 bis 25. Februar 2021 durchgeführt. Die 
Behörden und TÖB wurden mit Schreiben vom 13. Januar 2021 am 
Aufstellungsverfahren beteiligt. Die Nachbargemeinden wurden mit gleichem 
Schreiben entsprechend informiert. Das Verfahren wurde nicht weiter

Planungsstand: Satzung 28. April 2025 8





Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt Bad Doberan - Teil 1
"Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn" (ehemals unter dem Titel Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Bad
Doberan „Pferderennbahn, Baumwipfelpfad")

fortgeführt. Mangels Erfordernis zur Aufstellung der Bauleitplanung für den 
Baumwipfelpfad ruht das Planverfahren. Im Weiteren wird lediglich der Bezug 
zum Bebauungsplan Nr. 42 hergestellt.
Im Weiteren wird lediglich der Bezug zum Bebauungsplan Nr. 42 hergestellt. In 
der Verfahrensdokumentation ist beabsichtigt, einen Verfahrensvermerk zur 
Umbenennung mit aufzunehmen.
Unter Berücksichtigung der neuen Zielsetzungen für den Wohnmobilhafen wird 
eine Gliederung des Bebauungsplanes Nr. 42 in den Bebauungsplan Nr. 42-1. 
Teil, für den Wohnmobilhafen und für den Bebauungsplan Nr. 42 - 2. Teil, für 
die Pferderennbahn vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der veränderten Zielsetzungen und der 
Inanspruchnahme einer Teilfläche des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 42 
(gesamt) wird auf die Erkenntnisse aus dem Stellungnahmeverfahren in dieser 
Zusammenfassung verzichtet. Es wird weder auf die Stellungnahmen zur 
Beteiligung mit dem Vorentwurf noch auf die Beteiligung mit dem Entwurf 
eingegangen. Die Erkenntnisse werden berücksichtigt; für das Planverfahren 
werden mit dem erneuten Entwurf erneut Stellungnahmen eingeholt.

Für die Entwicklung des Gebietes werden Flächen genutzt, die in der Realität 
bereits als Stellplatzflächen genutzt werden. Auf die Fortführung des Verfahrens 
für einen Baumwipfelpfad wird verzichtet.

Nach den bereits erfolgten Beteiligungsverfahren wird nun die Beteiligung mit 
dem Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 42-1. Teil fortgeführt. Die Stadt Bad 
Doberan entscheidet die Frist der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB mit 6 Wochen festzulegen.
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mit den Entwürfen werden die 
Planungen sowohl mit der Öffentlichkeit als auch mit den Behörden und TÖB 
abgestimmt.

1.4 Wesentliche Rechtsgrundlagen

Der Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 1 
(ursprünglich als Bebauungsplan Nr. 34 begonnen) der Stadt Bad Doberan 
liegen folgende Rechtsgrundlagen zugrunde:

Baugesetzbuch in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 394),

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauö M-V) vom 15. 
Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBI. M-V S. 130),
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Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. Mai 2024 (GVOBI. M-V 2024, 270), Berichtigung (GVOBI. M-V 2024, S. 
351).

Folgende weiterführende Rechtsgrundlagen liegen der Aufstellung der Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 1 der Stadt Bad Doberan ebenso 
zugrunde:
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz­

gesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl-1 S.2240)

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz- NatSchAG 
M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBI. M-V S. 546).
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 08. April 2019 (BGBL I S. 432).

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I. S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409).

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. 
November 1992 (GVOBI. M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBI. M-V S. 154) 
Baumschutzkompensationserlass Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Landwirtschaft, Umweltamt für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
15.10.2007 ZAmtsBI. M-V 2007 S.530 ff).
Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) vom 06.Januar 1998 (GVOBI. M-V 
1998, S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 
2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392).

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) vom 17. 
März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).
BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 
1999 (BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist.

- LBodSchG M-V - Gesetz über den Schutz des Bodens im Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 
(GVOBI. M-V S. 759), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 5. 
Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 219)

- AbfZustVO M-V - Abfallzuständigkeitsverordnung M-V vom 15. Juni 2012 
(GVOBI. M-V 2010, S. 240), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. Oktober 2016 (GVOBI. M-V S. 871)

- KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I. S 212), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. 
I S. 2808) geändert worden ist.
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1.5 Bestandteile des Bebauungsplanes

Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 1 (ursprünglich als 
Bebauungsplan Nr. 34 begonnen) der Stadt Bad Doberan besteht aus:

■ Teil A - Planzeichnung im Maßstab 1: 1.000 mit der Planzeichenerklärung
■ und Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan mit den örtlichen 

Bauvorschriften
■ sowie der Verfahrensübersicht.

Dem Bebauungsplan wird diese Begründung mit Umweltbericht, in der die 
Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Planes dargelegt werden, 
beigefügt. Der Umweltbericht zum Bebauungsplan inklusive der erforderlichen 
Fachgutachten wurde durch das Büro Plan Akzent Rostock, 
Landschaftsarchitektin Elke Ringel erstellt. Siehe dazu auch unter 
Gliederungspunkt 2.3 Fachgutachten unter Teil 1 der Begründung. Die 
Bauleitplanung wird im Auftrag der Stadt Bad Doberan durch das Planungsbüro 
Mahnel, Ronald Mahnel, Stadtplaner AK M-V erstellt.
Zusätzliche Fachgutachten für den Wohnmobilhafen werden erstellt durch das 
Ingenieurbüro Voigtländer, Bad Doberan.

Der Landkreis Rostock hat in diesem Zusammenhang auf die Einhaltung der 
Arbeitshilfe XPIanung des Landkreises Rostock verwiesen 
(https://www.landkreis-rostock.de/de/xplanunq.html) diese Richtlinie ist zur 
Umsetzung des verbindlichen Standards XPIanung heranzuziehen.

2. Beschreibung des Planqebietes

2.1 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches

Das Plangebiet ist Teil des Plangebietes, für das am 24.09.2018 der Beschluss 
über die Aufstellung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34 (wurde im 
Ergebnis des Stellungnahmeverfahrens in B-Plan Nr. 42 umbenannt) 
„Pferderennbahn, Baumwipfelpfad“ (erneut) gefasst wurde. Das Plangebiet 
befindet sich nordwestlich der Ortslage Bad Doberan und umfasst Flächen der 
Stellplätze, die dem Betrieb der Traditionspferderennbahn dienen. Es handelt 
sich nur um einen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 42, den Teil 1, für den 
der Bebauungsplan aufgestellt wird. Ausschließlich Stellplatzflächen erhalten 
eine Nutzung als Wohnmobilhafen. Die Zielsetzungen im „Großen Wohld“ 
werden nicht mehr fortgeführt.

Das Plangebiet für den Bebauungsplan Nr. 42 - 1. Teil wird begrenzt

im Nordosten:
im Südosten:

im Südwesten:
im Nordwesten:

durch die Landesstraße L 12,
durch die Stellplatzfläche der Stellplätze für die
Traditionspferderennbahn,
von Ackerflächen,
von der Landesstraße L 12.

Die Plangeltungsbereichsgrenzen sind im Deckblatt zu diesem Bebauungsplan 
dargestellt. Es handelt sich um den Teil 1 des Bebauungsplanes. Die übrigen 
Flächen der Traditionspferderennbahn gemäß Aufstellungsbeschluss werden 
mit dem Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 2 behandelt.
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Abb. 2: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 (gemäß Aufstellungsbeschluss vom 
24.09.2018)

Abb. 3: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 - Teil 1 für den Wohnmobilhafen bei der 
Pferderennbahn (Quelle: www.gaia-mv.de)

Für den Wohnmobilhafen wird nur ein Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 
genutzt. Der Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 1 wird fortgeführt. Für die übrigen 
Flächen des Bebauungsplanes Nr. 42 ist es vorgesehen, den Bebauungsplan 
Nr. 42 - Teil 2 fortzuführen bzw. aufzustellen, sobald die Planungsziele hierfür 
verfestigt sind.
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2.2 Plangrundlage

Als Kartengrundlage für die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 1 
der Stadt Bad Doberan dient die Vermessung des Vermessungsbüro M. 
Krätschel, Rostocker Straße 33, 18069 Sievershagen, vom 13.08.2019. 
Hinterlegt ist die amtliche Liegenschaftskarte (ALK), bereitgestellt durch den 
Zweckverband „Kühlung“, Stand 2019. Der Lagebezug der 
Vermessungsunterlage ist ETRS 89/UPM33. Der Höhenbezug ist HN. Die 
Vermessung wurde im Zeitraum vom 08.07.2019 bis zum 29.07.2019 erstellt. 
Im Bedarfsfall erfolgt eine Präzisierung der Vermessung.

2.3 Fachgutachten

Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung werden Fachgutachten erforderlich 
und erstellt.
Für die Umweltbelange werden Fachgutachten durch das Büro PLAN AKZENT 
Rostock, Landschaftsarchitektin Elke Ringel, Dehmelstraße 4, 18055 Rostock 
erstellt und zur Verfügung gestellt.
Im einzelnen Umweltbericht inklusive Anlagen:

- FFH-Verträglichkeitsvorprüfung für das Gebiet gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE 1837-301 „Conventer Niederung“

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nebst Anlagen 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz

- Antrag auf Befreiung gemäß § 19 NatSchAG M-V

Darüber hinaus wurden Gutachten zur Bewertung der Schallsituation und zur 
Ver- und Entsorgung für den Wohnmobilhafen bei der Pferderennbahn erstellt: 
- Schallimmissionssituation, Gutachten durch Umwelt Plan GmbH Stralsund,

Hauptsitz Stralsund, Tribseer Damm 2, 18437 Stralsund, 
Erschließung B-Plan Nr. 42 - Teil 1, Ingenieurbüro Voigtländer, 
Dammchaussee 3, 18209 Bad Doberan.

2.4 Gebiets- und Bestandssituation

Städtebauliche Ausgangssituation
Der Landkreis Rostock umschließt das Oberzentrum der Hansestadt Rostock. 
Der Landkreis und somit auch die Stadt Bad Doberan verfügen mit direkten 
Anbindungen per Schiene und Straße bis in den südeuropäischen bzw. per 
Schiff in den baltischen Raum über eine besonders gute verkehrsgeografische 
Lage. Das Oberzentrum Hansestadt Rostock und das Fachkräftepotential 
tragen zur Entwicklung der Region Rostock wesentlich bei. Im Landkreis 
Rostock hat sich insbesondere in der Küstenregion jedoch auch in rückwärtigen 
Bereichen eine gute Fremdenverkehrsinfrastruktur entwickelt. Die Hansestadt 
Rostock und der Landkreis Rostock sowie die Region Mittleres Mecklenburg 
und Westmecklenburg sind als Wohnstandorte attraktiv und es sind erfolgreiche 
Ansiedlungen von Unternehmen erfolgt, die die Wirtschaft weiter stärken und 
die regionale Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die Beherbergungskapazitäten 
haben sich stetig entwickelt. Nunmehr kommt es darauf an, die 
Fremdenverkehrsinfrastruktur und die Möglichkeiten für Sport und Freizeit zu 
entwickeln. Die Stadt Bad Doberan ist als Mittelzentrum mit Aufgaben zentraler 
Orte versehen. Eine überörtliche Neuausweisung von Siedlungsflächen über 
den Eigenbedarf hinaus ist eine grundsätzliche Aufgabe. Zukünftige 
Ansiedlungspotentiale dienen der Stärkung der zentralen Orte und eine 
Zersiedlung des ländlichen Raumes wird verhindert. Für die Stadt Bad Doberan 
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kommt es darauf an den Tourismus weiter zu stärken und als Schwerpunkt im 
Tourismusschwerpunktraum die touristische Infrastruktur zu entwickeln. Der mit 
der Planung betrachtete Standort befindet sich zwischen der Stadt Bad 
Doberan und dem Seebad Heiligendamm. Es bestehen gute Voraussetzungen 
zwischen den Bereichen der Wohnnutzung und der Feriennutzung Bereiche für 
die Infrastruktur zu entwickeln.

Planunqsrechtliche Ausqanqssituation
Die Flächen des Plangebietes für den Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 1 werden 
bisher als Parkplatz genutzt. Im Flächennutzungsplan sind die Flächen als 
Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung Parkplätze dargestellt.

Der Bebauungsplan Nr. 42 - Teil 1 (ursprünglich als Bebauungsplan Nr. 34 
begonnen) der Stadt Bad Doberan wird unter Berücksichtigung der derzeitigen 
örtlichen Situation aufgestellt. Ein Abgleich mit bestehendem Planungsrecht ist 
im Bereich am Kreisverkehr, der die Richtungen Bad Doberan, Heiligendamm, 
Hinter Bollhagen und die Zufahrt zur Pferderennbahn gliedert, erfolgt. Eine 
Überdeckung mit der rechtskräftigen Satzung über den Bebauungsplan Nr. 19 
der Stadt Bad Doberan für den Golfplatz und das Sportzentrum Heiligendamm 
im Ortsteil Heiligendamm, Gemarkung Vorder Bollhagen zeigt, dass hier 
Abweichungen bestehen. Die Stadt Bad Doberan überdeckt Teilbereiche des 
Bebauungsplanes Nr. 19 der Stadt Bad Doberan mit den Zielsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 34 (wurde im Ergebnis des Stellungnahmeverfahrens in 
B-Plan Nr. 42 umbenannt). Die Zielsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 34 
(wurde im Ergebnis des Stellungnahmeverfahrens in B-Plan Nr. 42 umbenannt) 
ersetzen in dem Bereich der Überdeckung die bisher geltenden Zielsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 19. Berücksichtigt wird die vorhandene 
Verkehrsinfrastruktur und die Anpassung des Plangebietes. In der 
nachfolgenden Abbildung ist die Überdeckung dargestellt.
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Abb. 4: Überdeckung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 34 (wurde im Ergebnis 
des Stellungnahmeverfahrens in B-Plan Nr. 42 umbenannt) mit der Satzung über den 
Bebauungsplan Nr. 19 der Stadt Bad Doberan
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